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AMTLICHE MITTEILUNGEN

O

Verordnung gegen ungesunde Erndhrung

Anlasslich der letzten Sitzung hat der Gemeinderat be-
schlossen, den gravierenden Folgen ungesunder Erndh-
rung den Kampf anzusagen. Angesichts der Dringlich-
keit des Problems tritt die vorliegende Verordnung ge-
stiitzt auf Art. 433 des Kant. Gesundheitsgesetzes per
sofort in Kraft.

Art. 1 Schokolade

Um den fiir die Z&hne schadlichen Konsum von Zucker
nachhaltig zu reduzieren, gilt ein Maximalkonsum von
200 Gramm pro Jahr und Person. Minderjahrige sind
vom Konsum fernzuhalten.

Art. 2 Limonade

Der Genuss von gesiisster Limonade fiihrt zu Uberzu-
ckerung und damit zu Karies und Adipositas. Verkauf
und Genuss von Limonaden sind bewilligungspflichtig
und werden kontingentiert. Zustandig fiir Kontingente
ist die Vorsteherin des Sozialamts, Helen Heller.

Art. 3 Bier

Fiir Bier mit einem Alkoholgehalt von mehr als 0.7 Vo-
lumenpromille gilt ein generelles Verkaufs- und Kon-
sumverbot.

Art. 4 Kartoffeln

Um der misshrauchlichen Verwendung von Kartoffeln
als Pommes Frites und andere fetthaltige Gerichte zu
begegnen, diirfen Feldfriichte der Gattung Solanum Tu-
berosum nur noch gegen arztliches Rezept und Regis-
tereintrag abgegeben werden.

Art. 5 Hiihnereier

Zur Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit Sal-
monellen ist die Verwendung von Hihnereiern mit ei-
ner Ubergangsfrist von 12 Monaten ab Inkrafttreten der
Verordnung einzustellen.

Art.6 Tee

Die ausschliessliche Emahrung mit Tee oder Leitungs-
wasser als haufigste Ursache fiir Magersucht und Man-
gelerkrankungen wird bei Androhung einer Geldbusse
verboten. An Adipositas erkrankte Patienten mit einem
Ubergewicht von mindestens 40 Kilo erhalten gegen
Vorlage eines arztlichen Zeugnisses eine befristete Aus-
nahmebewilligung.

Art. 7 Hartkase

Aufgrund des hohen Gehalts an Natriumchlorid und des-
sen negativen Auswirkungen auf den Blutdruck ist vom

A

Genuss von Parmesan und anderen Hartkasesorten
abzusehen.

Art. 8 Kaffee

Koffein als Bestandteil von Kaffee fiihrt in hohen Men-
gen zur Ubersauerung und ist damit massgeblich an der
Entstehung des Knochenschwunds beteiligt. Bis die vom
zustandigen Amt in Auftrag gegebene Osteoporosestu-
die vorliegt, gilt daher ein generelles Verbot von Kaffee.

Art. 9 Kopfsalat

In der kiihleren Jahreszeit von September bis Juli muss
bei Blattsalat mit erhohten Nitratgehalten gerechnet
werden. Der Konsum ist in dieser Zeit auf das Mini-
mum zu beschrénken.

Art. 10 Cervelats

Physikalische Prozesse fiihren in offenen Kiihlregalen
zu massiven Abweichungen von der Solltemperatur.
In Abstimmung mit der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle wird deshalb angeordnet, Briihwiirste durch To-
fu zu ersetzen. Schweizer Biirger konnen am Natio-
nalfeiertag gegen eine Gebiihr von CHF 28.— eine Aus-
nahmebewilligung einholen.

Art. 11 Niisse

Reihenmessungen haben wiederholt erhhte Aflato-
xinwerte in Niissen nachgewiesen. Die Verwendung
von Niissen zu Koch- und Backzwecken sowie der Ver-
zehr in rohem Zustand werden auf den Zeitraum vom
5. bis 8. Dezember beschrankt. Fiir anerkannte Sami-
chlduse gelten Sonderbestimmungen.

Art. 12 Bohnen und Hiilsenfriichte

Obwohl die gesundheitsschadigende Wirkung der in-
direkten Konsequenzen von Blahungen nicht eindeu-
tig bewiesen ist, bitten wir die Bevdlkerung um spar-
samen Umgang mit ammoniakbildenden Substanzen.

Art. 13 Empfohlene Nahrungsmittel

Als gesundheitlich unbedenkliche Nahrungsmittel gel-
ten Buttermilch ohne Fruchtzusatz, biologisch gezo-
gener Fenchel, Kresse sowie Kutteln von Freilandkal-
bern. Knoblauch in massigen Mengen fordert zwar die
Durchblutung, setzt jedoch wahrend des Verdauungs-
prozesses grossere Mengen an Schwefel frei. Die Be-
volkerung ist angehalten, diesem Umstand durch
Riicksichtnahme Rechnung zu tragen.

Der Ratsschreiber: Ruedi Stricker
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Gratis abzugeben

Im Zusammenhang mit der bald in

Kraft tretenden Verordnung gegen un-
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: gesunde Erndhrung geben wir kosten-
: los eine Kaffeemaschine, 13 Bierglaser, s
¢ 4 Eierbecher, 2 Sparschiler aus rost-s
s freiem Edelstahl, 1 induktonsfihige s
Pfanne 22 cm, 1 Teekocher, 1 Salatsicb, 2
1 Parmesanmesser sowie einen sch('i—i
nen Nussknacker aus Aluminiumgussi
ab. Die Gegenstinde konnen ab sofort s
werktags ab 18.00 Uhr abgeholt WCI‘—E
den bei Karin Harlacher, Hubzelg 29, :
E 9009 Krachenwil. E

Gesucht

Wegen der bald in Kraft tre-
tenden Verordnung gegen unge-
sunde Erndhrung stellen wir
unsere gesamte Erndhrung auf
Pizza um und suchen deshalb
einen gut erhaltenen Pizza-
ofen mit Platz fiir mindestens
vier Pizzableche. Angebote
mit der Moglichkeit, unsere
alte Kiicheneinrichtung an
Zahlung geben zu konnen, wer-
den bevorzugt.

Anfragen sind erbeten an
zuberbuhler23@fastfood.com.
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Die Gewinner des <Nebi>-Kreuzwortritsels (Nr. 8/2012):

1.-5. Preis: je ein Tagespass der Rhatischen Bahn
(2. Klasse) im Wert von je CHF 68.—

Herr Niclas Bornhauser, 8307 Ottikon

Frau Kathrin Studer, 8245 Feuerthalen

Frau Rosmarie Briigger-Dill, 3072 Ostermundigen
Herr Rudolf Niederer, 8472 Seuzach

Herr Peter Lischer, 3095 Spiegel

6.-8. Preis: je ein Schreibset ETA im Wert von je CHF 30.-
Frau Rosmarie Biihler, 3308 Grafenried

Herr Peter Caprez, 7000 Chur

Herr Peter Urweider, 8402 Winterthur

Nachste Verlosung: 25. Oktober 2012

!

\




	Amtliche Mitteilungen : Verordnung gegen ungesunde Ernährung

